
Haushaltssatzung des Amtes Uecker'Randow'Tal
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des $ 45 i.V.m. g 47 der Kommunalverfassung (KV M-v) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 17 03 2026 und

nr."h Votlrg. bei der Recntsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

$ 1 Ergebnis'und Finanzhaushalt

Der Haushattsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von

festgesetzt.

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungenl von

einen jahresbezogenen saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lnvestitionstätigkeit von

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lnvestitionstätigkeit von

einen saldo der Ein- und Auszahlungen aus der lnvestitionstätigkeit von

2.265.000 EUR

2.303.800 EUR

-3B.8OO EUR

2.265.000 EUR

2.315.000 EUR

-50.000 EUR

11.500 EUR

11.500 EUR

O EUR

$ 2 Kredite für lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt'

$ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpfl ichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt'

$ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 226.500 EUR.

$ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 20,45 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

1 einschließlich Auszahlungen fürdie planmäßige Tilgung von Krediten für lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen



Amt Uecker.Randow.Tal

Nachrichtliche Anqaben :

1 . Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichflich

2. Zum Finanzhaushalt
Der saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichfl ich

Zum Eigenkapital

Der stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt
voraussichtlich

Pasewalk, den 1 7.03.2026
Ort, Datum

2026

g 6 Weitere Vorschriften

l lnnerhalb eines Teilhaushaltes. sind nach $ 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik Aufirvendungen im Teilergebnishaushalt und
Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

2 DerAmtsausschusshatgem.$144i.V.m.$48Absatz2KVM-VunverzüglicheineNachtragshaushaltssatzungzuerlassen.Dies
gilt insbesondere, wenn :

a'die Höhe des entstehenden Fehlbetrages i. S. d. $ 48 Absatz 2 Nr. 1 KV M-V trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit mehr als
5 % der Summe der Aufuendungen im Ergebnish,aushalt behägt oder der bereits ausgewiesöne Fehlbetrag iich ,r mehr als
5 % der Summe der Aufiruendungen erhöht (erheblicher Fehlbetiag);

b sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur
planmäßigen Tilgung von Krediten für lnvestitionen und lnvestitionsförderunismaßnahmen zu decken und hierbei eine
Deckungslücke von mehr als 10 % entsteht oder sich die bereits bestehenäe Deckungslücke um 10 7o der laufenden
Auszahlungen erhöht (erhebliche bzw. wesenflich erhöhte Deckungslücke); -

c'für bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche, zahlungswirksame Aufwendungen beieinzelnen Auflrrrandspositionen im Sinne
des $ 48 Absatz 2 Nr. 2 KV M-V im Einzelfall 3 % der Summe der Aufl,ve-ndungen des Haushalts überschritten werden.
Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen (Aufwendungen/Auszahlurigen im erheblichen Umfang);

d bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen im Sinne des $ 48 Absatz 2
Nr' 3 und Absatz 3 Nr. 1 KV M-V in Höhe von 10.000 € des geplanten Gesimtlanresinvestitionsvotumens im Einzelfall
übersteigen. Dies gilt nicht, wenn auf Grund zweckbestimmtör Einzahlungen weniger als 10.000 € des geplanten
Gesamtjahresinvestitionsvolumens aus eigenen Mitteln erbracht werden müssen.

-291.110 EUR

5.368 EUR

-88.111 EUR
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2026
Amt Uecker-Randow.Tal

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsiahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung ist gemäß

g 144 Absatz 1 i.V.m. g 47 Absaii2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit schreiben 20.04.2026 angezeigt worden. sie enthält

keine genehmigungspfl ichtigen Festsetzungen.

Die Haushaltssatzung tiegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 20.04. bis 04.05.2026 im Rathaus, Zimmer 1l05zu folgenden

Zeiten öffentlich aus:

Montag, Mittwoch, Donnerstag

Dienstag

Freitag

Des Weiteren ist die Haushaltssatzung auch im lnternet unter urww pasevriaik de einsehbar

Die öffentliche Bekan ntmach u n g erfol gte an 20.04'2026'

Amtsvorsteher

jeweils von 09.00 Uhr bis 15.30 Uhr

von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr

von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Hinweis oemäß S 5 Absatz 5 KV M-V:

Gemäß $ 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird darauf hingewiesen, dass ein verstoß gegen

Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem genannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind,

nach Ablauf eines Jahres seit der öffenflichen Bekanntmachung dieser satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann Diese

Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist-unter der Bezeiihnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache,

aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt uecker-Randow-Tal, der Ämtsvorsteher, Haußmannstraße 85, 17309

Pasewalk geltend gemacht wird.

Abweichend von satz 1 kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets geltend

gemacht werden.


